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Chemischer
Pflanzenschutz



Pflanzenschutz:



Pflanzenschutzmittelverkäufe in kg/ha Ackerland (2012)

Portugal:        10,6
Italien: 8,8
Deutschland:   3,8
Schweden:       0,9

Quelle: Eurostats



Biologischer
Pflanzen-

schutz:

JKI, Quelle: Kühne et al. 2006



Ein Beispiel: Bienensterben 2008 

http://www.oberrheingraben.de/

Frankfurter Rundschau

DPA



Foto: imago

Ein Beispiel: Bienensterben 2008, Ursachen 

Gebeiztes Saatgut (Wirkstoff Clothianidin) 
mit teils unzureichender Haftung

Pneumatischen Einzelkornsägeräte 
bliesen Abrieb in die Luft

Bild:  JKI

Abrieb-
Staubfilm auf 
Rapsfeldern und 
Wildblüten



Ein Beispiel: Bienensterben 2008, Konsequenzen

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(Februar 2009):
Verordnung über das Inverkehrbringen und die Aussaat von mit bestimmten 
Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut (MaisPflSchMV)

Verbot der neonicotinoiden Wirkstoffe Clothianidin, 
Imidacloprid und/oder Thiamethoxam am Maissaatgut.

Strenge Auflagen für die Verwendung von methiocarb-
gebeiztem Maissaatgut.



Ein Beispiel: Bienensterben 2008, Konsequenzen

Ab Dez 2013 gilt nach Durchführungsverordnung (EU) Nr. 485/2013:

Verbot der Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und/oder
Thiamethoxam am Saatgut von Mais, Raps und Sonnenblumen.



Reaktionen in der 
Öffentlichkeit:



Umweltschützer fürchten bleibende Schäden

https://netzfrauen.org/2016/03/09/34889/



Landwirte fürchten Ernteausfälle



Die Industrie fürchtet Umsatzeinbruch



Verbraucher fürchtet um ihre Gesundheit



Ziele des EU 
Pflanzenschutzrechts :

Zulassung und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
europaweit harmonisiert.

Damit einhergehend: 
• Verbesserung der Verfahren
• Hohes Schutzniveau für Mensch, Tier und Umwelt
• Nachhaltige und wettbewerbsfähige Erzeugung



EU-PFLANZENSCHUTZPAKET

Verordnung  (EG) Nr. 1107/2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 über 
Statistiken zu Pestiziden



Das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln: Zonale Zulassung

http://www.site-similarity-certification.com/de/wissenswertes/neues_von_der_eu/



Das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln: Inhaltsstoffe

Einfache Verfahren für Pflanzenschutzmittel wenn:

• Inhaltsstoffe unbedenklich
• Ausbringung nur mit geringem Risiko

Keine Zulassung mehr wenn:

• Inhaltsstoffe karzinogen, erbgutverändernd, 
endokrin wirksam oder fruchtbarkeitsschädigend

• Inhaltsstoffe schwer abbaubar



Das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln: 
Substitutionsprinzip 

Positivliste für kritische Substanzen



Statistiken zu Pestiziden: 
Aufgabe der Mitgliedsstaaten



EU-PFLANZENSCHUTZPAKET

Richtlinie 2009/127/EG betreffend 
Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden

Richtlinie 2009/128/EG für eine
nachhaltige Verwendung von Pestiziden



Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden: 
CE-Kennzeichnung ist Pflicht



Die nachhaltige Verwendung von Pestiziden:  
Nationale Aktionspläne, Weiterbildungsmaß-
nahmen und Information der Öffentlichkeit



Pflicht ab November 2015!

Die nachhaltige Verwendung von Pestiziden:  
Nationale Aktionspläne, Weiterbildungsmaß-
nahmen und Information der Öffentlichkeit



Die nachhaltige Verwendung von Pestiziden:  
Die gute fachliche Praxis

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Gute fachliche Praxis
Leitfaden

Gemäß § 2a Abs. 1 des 
Pflanzenschutzgesetzes 
(PflSchG) darf Pflanzenschutz 
nur nach guter fachlicher 
Praxis durchgeführt werden. 
Sie ist gesetzliche Vorschrift 
und somit auch verbindlich zu 
befolgen. 



Ausgewogen und standort- bzw. bedarfsgerecht

Keine Förderung von Befall mit 
Schadorganismen oder Bildung 
schädlicher Stoffe (Mykotoxine)

Anbausysteme

Kulturarten Fruchtfolgen

Nährstoffversorgung

Bodenbearbeitung

Die gute fachliche Praxis:

Kultur- und Pflegemaßnahmen

Saat- und Pflanzzeit



Tolerante bzw. resistente Pflanzen sind zu bevorzugen

Hygienemaßnahmen sind umzusetzen

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Der Bestand ist zu beobachten

Bei Befall ist der Handlungsbedarf zu bestimmen

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Handlungsbedarf
Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Nichtchemische Maßnahmen sind zu bevorzugen

Beim Einsatz von Nützlingen ist deren Biologie zu beachten

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Quelle: JKI

Nützlinge im Biolog. Pflanzenschutz



Bei Mangel an anderen praktikablen Möglichkeiten kann ein für das 

Gebiet zugelassenes Pflanzenschutzmittel angewendet werden.

Es ist das für die spezifisch Situation am besten 

geeignete Mittel auszuwählen.

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Eventuell nur Teilbehandlung 

des Bestandes.

Wechsel von Wirkstoffen, zur Vermeidung 

von Resistenzbildung

Tankmischungen sorgsam 

abwägen.

Alle Anwendungen nachvollziehbar 

aufzeichnen.

Die gute fachliche Praxis:



Geräte und Maschinen müssen funktionssicher sein.

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Abdrift ist zu vermeiden.

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Abdrift ist zu vermeiden.

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Besondere Sorgfalt beim Transport und 

beim Anmischen.

Restbrühen und Reinigungsflüssigkeiten sind 

auch auf den Flächen auszubringen.

Sorgfältige Lagerung nur von 

benötigten Mengen.

Die gute fachliche Praxis:



Der Erfolg der Maßnahmen ist zu überprüfen.

Die gute fachliche Praxis:

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Freier, B.; Selmann, J.; Strassemeyer, J.; Schwar, J.; Klocke, B.; 
Kehlenbeck, H.; Zornbach, W. (2015):
Netz Vergleichsbetriebe Pflanzenschutz - Jahresbericht 
2013. Analyse der Ergebnisse der Jahre 2007-2013. Berichte 
JKI 178, 1-102

Die gute fachliche Praxis:
Vergleichsbetriebe
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Kehlenbeck, H.; Zornbach, W. (2015):
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2013. Analyse der Ergebnisse der Jahre 2007-2013. Berichte 
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Die gute fachliche Praxis:
Vergleichsbetriebe

Abb aus: Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz, BMEL 



Vorlesungsfolien und weiterführende Links:

blogs.uni-bremen.de/pflanzenschutz
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